
  
 

STADTWERKE PAPPENHEIM GmbH 
Stadtmühle 4 

Name: _______________________ 

Adresse: _______________________ 

PLZ, Ort: _______________________ 
9 1788 Pappenheim 

nachstehend „Anlagenbetreiber“ genannt nachstehend „Netzbetreiber“ genannt 

für das Anschlussobjekt: 

_ 
9 

___________________ 
1788 Pappenheim 

Erklärung des Betreibers über die Berechtigung zum Erhalt der Umsatzsteuer 

Meine/unsere Stromlieferungen in das Versorgungsnetz der STADTWERKE PAPPENHEIM GmbH sollen durch Gutschrift 
abgerechnet werden. 

Zeitpunk: 

 

 

Ab Beginn der Einspeisung 

Änderung ab: _____________ 

 Der Anlagenbetreiber ist zum Vorsteuerabzug berechtigt. 

_ _______________________________ ________________________________ 
alternativ Identifikationsnummer Steuernummer 

der Anlagenbetreiber ist kein Unternehmer im Sinne des §2 Abs. 1 UStG bzw. Kleinunternehmer gemäß §19 

Abs. 1 UStG (keine Umsatzsteuerauszahlung). 

Änderungen, die zu einer anderen umsatzsteuerlichen Handhabung führen, sowie Adressänderungen oder Änderungen 
der Steuernummer bzw. Umsatzsteueridentifikationsnummer werde(n) ich/wir der STADTWERKE PAPPENHEIM GmbH 
sofort mitteilen. 

Bankverbindung 

______________________________________ _________________________________________ 
IBAN Name des Geldinstituts 

_ _____________________________________ ________________________________________ 
Name und Unterschrift des Kontoinhabers Unterschrift des Betreibers 

______________________________________ 
Ort, Datum 

Anmerkung: 
Für den in das Versorgungsnetz eingespeisten Strom werden Gutschriften erteilt. Voraussetzung für die umsatzsteuerliche Anerken- 
nung solcher Gutschriften durch das Finanzamt ist unter anderem, dass der Unternehmer zum gesonderten Ausweis der Umsatzsteuer 
in Rechnungen berechtigt ist (§ 14 Abs. 2 in Verbindung mit § 14c Abs. 2; Umsatzsteuergesetz). Auch wenn der Kleinunternehmer nicht 
vorsteuerabzugsberechtigt sind, muss die Steuernummer angegeben werden. 

Stand: Oktober 2023 


